
 

 

Nutzungsvertrag 
 
Zwischen der der Stadt Blomberg vertreten durch die Schulleitung 
und 
Herrn / Frau: 
____________________________________________________________ 
Straße: _________________________________________________________________ 
Wohnort: _______________________________________________________________ 
(nachstehend Nutzer genannt) wird folgender Nutzungsvertrag geschlossen: 
 
 
1. Die Stadt Blomberg stellt dem Nutzer als Erziehungsberechtigten 
des/der Schüler*in _______________________________________________________ 
zurzeit in der Klasse ______________________________________________________ 
ein iPad (Gerätenummer ________________________________________) 
mit entsprechendem Zubehör _______________________________________________ 
zur Verfügung. 
 
2. Das Nutzungsverhältnis beginnt am _________ und endet zunächst am Ende des Schuljahr 
2020/21. 
 
3. Der Nutzer haftet bei Beschädigung des iPads. Bei Verlust und Abhandenkommen des 
iPads wird der Nutzer haftbar gemacht. Der Nutzer versichert bei Vertragsabschluss, dass 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, die Schäden am iPad oder den Verlust 
des iPads abdeckt. 
 
4. Ein Nutzungsentgelt wird nicht erhoben.  
 
5. Der Nutzer bestätigt, dass er das iPad von der Stadt Blomberg in funktionsfähigem und 
mangelfreiem Zustand erhalten hat.  
 
6. Der Nutzer verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, 
 

 das iPad ausschließlich für schulische Zwecke zu nutzen. Eine Nutzung für private 
Zwecke ist nicht gestattet. 
 

 mit dem iPad und dem überlassenen Zubehör sorgfältig und verantwortungsvoll um-
zugehen. 
 

 jeden Defekt am Gerät, gleich ob in Bezug auf die Hardware oder auf die Software, 
sowie der Verlust unverzüglich der Stadt Blomberg zu melden. 
 

 das iPad nicht an Dritte weiterzugeben. 
 

 die Grundeinstellungen des iPads nicht selbstständig zu verändern. 
 

 dass er derzeit über keine ausreichende Hardware verfügt oder diese aus finanziellen 
Gründen nicht angeschafft werden kann. 



 

 

 
7. Die Hardware ist zum Ende des Nutzungszeitraumes nach Absprache mit der Stadt Blom-
berg/der Schulleitung zurückzugeben. Hierzu wird sich die Stadt Blomberg bzw. Schulleitung 
in einem ausreichenden Zeitraum vor Ende des Nutzungszeitraumes mit dem Nutzer in Ver-
bindung setzen. 
 
 
 
Blomberg, den  
 
 
 
 
_________________________________   __________________________ 
Die Schulleitung      Schüler*in 
 
 
 
 
__________________________________     
Erziehungsberechtigte(r) 
 


